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Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 21. Januar 1998

3. Nutzungsplan g Stadt Kloten (Ergänzung)
Mit Beschluss Nr. 876 1997 genehmigte der Regierungsrat die Revision
der Nutzungsplanung der Stadt Kloten. Am 30. September 1997 begra
digte der Gemeinderat Kloten die Zonengrenze der Kernzone Egetswil
für das Grundstück Kat.-Nr. 4775. Das Referendum gegen diesen Be
schluss wurde nicht ergriffen. Gemäss Zeugnis der Kanzlei der Baure
kurskommissionen vom 4. Dezember 1997 ist gegen diesen Beschluss
kein Rekurs ergriffen worden. Der Stadtrat Kloten ersucht mit Schrei
ben vom 5. Januar 1998 um Genehmigung der Vorlage.

Die geringfügige Begradigung der Zonengrenze im Bereich des Grund
stücks Kat.-Nr. 4775 in Egetswil steht im Zusammenhang mit dem gleich
zeitig zur Genehmigung eingereichten Gestaltungsplan Alpenblick.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (~ 5 PBG).

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

Die mit Beschlus des Gemeinderates der Stadt Kloten vom . Sep
tember 1997 festgesetzte Begradigung der Kernzonengrenze Egetswil

r das Grundstück Kat.-Nr. 4775 wird genehmigt
1 eng an . en a.trat ‘ oten, 8302 o en (unter Beilage von

zwei mit Genehmigungsvermerk versehenen Planexemplaren), die Kanz
lei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht sowie an die
Direktion der öffentlichen Bauten.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:
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